
VON ROBERT WIEDERSICH

Schätzungen gehen von 40.000 ille-
galen Zweitwohnsitzen im Bundes-

land Salzburg aus. Wohnungen, die
dem Markt für Einheimische fehlen
und damit die Preise nach oben treiben,
argumentieren Kritiker. Seit Jahren
fährt die Landesregierung deshalb ei-
nen harten Kurs gegen nicht geneh-
migte Zweitwohnsitze. Solche soll es
in Zukunft bis auf wenige Ausnahmen
nur noch in eigens ausgewiesenen
Zweitwohnsitzgebieten geben. 

Wichtigstes Instrument, um illegale
Zweitwohnsitze abzustellen, ist das Salz-
burger Raumordnungsgesetz, dessen
neue Fassung seit 1. Jänner in Kraft ist.

„Gemeinden, in denen bereits 16 Pro-
zent des gesamten Wohnungsbestandes
nicht als Hauptwohnsitze verwendet
werden, werden von der Landesregie-
rung per Verordnung als Zweitwoh-
nungs-Beschränkungsgemeinden fest-
gelegt“, erklärt Carina Heißenberger,
Rechtsanwältin bei Bachmayr Hule
Nordberg. Das läuft darauf hinaus, dass
es in den meisten Salzburger Touris-
musgemeinden keine neuen Zweit-
wohnsitze mehr geben wird. Die Ver-
ordnung, in der die Gemeinden fest-
gelegt werden, ist allerdings noch nicht
veröffentlicht worden. 

Amnestie für illegale
Zweitwohnungen
Doch was soll mit den Tausenden be-
stehenden illegalen Zweitwohnungen
passieren? Die Eigentümer bekommen

noch eine Schonfrist. Ab 1. Jänner 2019
haben sie ein Jahr Zeit, die Nutzung
als Zweitwohnsitz bei der Gemeinde
zu melden und damit nachträglich zu
legalisieren. Sie sind damit von den
Beschränkungen ausgenommen. Jetzt
noch schnell eine Wohnung in einem
begehrten Tourismusort wie Zell am
See zu kaufen, um sie im nächsten Jahr
als Zweitwohnsitz legalisieren zu lassen,
geht allerdings nicht. „Um Umgehun-
gen zu vermeiden, hat der Gesetzgeber
festgelegt, dass der Erwerb der Woh-
nung zum Stichtag der Anzeige bereits
länger als drei Jahre zurückliegen muss.
Im Falle der spätest möglichen Mel-
dung im Dezember 2019 müsste die
Wohnung daher bereits im Dezember
2016 erworben worden sein“, so Hei-
ßenberger. 

Der so legalisierte Zweitwohnsitz
darf nur vom Eigentümer als solcher
genutzt werden. Eine Vermietung als
Zweitwohnsitz ist nicht möglich – nur
als Hauptwohnsitz. Ebenso erlischt
der Zweitwohnsitz bei einem Verkauf.
Nur wenn die Wohnung an die ge-
setzlichen Erben vererbt wird, dürfen 
diese sie weiterhin als Zweitwohnsitz
 nutzen.

Versteigerung droht
Wer von der Amnestie keinen Ge-
brauch macht und seinen Zweitwohn-
sitz weiter illegal nutzt, muss mit emp-
findlichen Strafen rechnen. Geldstrafen
bis zu 25.000 Euro sind laut Gesetz

möglich. Im schlimmsten Fall droht
die Versteigerung. „Mir ist allerdings
nicht bekannt, dass es dazu schon ein-
mal gekommen ist“, sagt der Salzburger
Rechtsanwalt Berthold Garstenauer. 

                                                                                                            IMMOBILIEN 
Salzburg

127GEWINN  5/18

Salzburg: Letzte Chance für
Zweitwohnsitze

Kampf gegen Airbnb 

Das Salzburger Raumordnungsge-
setz hat mit 1. Jänner 2018 die le-

gale Vermietung von Wohnungen über
Online-Plattformen wie Airbnb so gut
wie abgedreht. „Die tage- oder wo-
chenweise Vermietung von Wohnun-
gen an Gäste gegen Bezahlung gilt
gemäß Raumordnungsgesetz als tou-
ristische Beherbergung. Die Zweit-
wohnung wird als eine Wohnung defi-
niert, die unter anderem nicht für die
touristische Beherbergung von Gäs -
ten verwendet wird. Die Airbnb-Ver-
mietung einer Zweitwohnung im Rah-
men einer touristischen Beherber-
gung ist daher nicht möglich.
Abgesehen davon wäre die Privatzim-
mervermietung (die auch vom Begriff
der touristischen Beherbergung um-
fasst ist) aus einem weiteren Grund
unzulässig: Zweitwohnungen sind von
Privatzimmervermietungen ausge-
schlossen, weil das Gesetz die Privat-
zimmervermietungen an den Haupt-
wohnsitz des Vermieters knüpft“, so
Rechtsanwältin Carina Heißenberger.
Wie bei den Zweitwohnsitzen steht
und fällt das Gesetz freilich mit der
Überprüfung der Wohnungsnutzung
durch die Behörden.

Mit einem neuen Raumord nungs -
gesetz kämpft Salzburg gegen
illegale Zweitwohnsitze. Eigen -
tümer bekommen aber eine letz-
te Chance, diese zu legalisieren.
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